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Ortsübliche Bekanntmachung der Gemeinde Spiegelberg
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Mel-
debehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmun-
gen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten sogenannte Gruppen-
auskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das 
Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Aus-
kunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, 
diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen 
dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu ver-
nichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verp� ichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermit-
teln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des 
Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die gegen-
wärtige Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführ-
ten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. Die Daten-
übermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten, 
minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), 
die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Bei-
spiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, früheren Namen, 
Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen An-
schriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-
rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung 
mitgeteilt.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das Staats-
ministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, 
darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktor-
grad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen 
sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab 
dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind 

das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die Meldebehörde über-
mittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem 
Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch 
den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus 
dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Famili-
enname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie 
das Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Fa-
miliennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Alle Widersprüche können bei der Gemeinde Spiegelberg, Sulz-
bacher Str. 7, 71579 Spiegelberg eingelegt werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf.

Antrag auf Sperrvermerke (Übermittlungssperren)

Gemäß den § § 36/42/50 Bundesmeldegesetz (BMG) wün-

sche ich:
[ ]  keine Veröffentlichung bei Alters- und Ehejubiläen sowie 

keine Weitergabe an Presse und Rundfunk zum Zwecke 

der Veröffentlichung (Name, Vorname, Anschrift, Alters-/

Ehejubiläum),
[ ]  keine Urkundenanforderung beim Staatsministerium bei 

Alters- oder Ehejubiläen (Urkundenanforderungssperre 

– § 12 MVO),
[ ]  keine Nutzung oder Weitergabe meiner Daten (Name, 

Vorname, Anschrift, Tod) an Parteien, Wählergruppen 

und Träger von Wahlvorschlägen,

 zusätzlich bei Unionsbürgern (§ 2 Abs. 3 BW AGBMG): 

Keine Nutzung meiner Daten (Name, Vorname, An-

schrift, Staat, Tod) für die Zusendung von Informationen 

der Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 

Wahlvorschlägen,
[ ]  keine Datenübermittlung an das Bundesamt für Perso-

nalmanagement der Bundeswehr,

[ ]  keine Veröffentlichung meiner Daten (Name, Vorname, 

Anschrift) in Adressbüchern und ähnlichen Nachschla-

gewerken,
[ ]  keine Datenübermittlung an die öffentl.-rechtl. Religions-

gemeinschaften, soweit die Daten nicht für Zwecke der 

Steuererhebung benötigt werden. Diese Sperre gilt nur 

für Familienmitglieder, die nicht derselben oder keiner 

öffentl.-rechtl. Religionsgemeinschaft angehören.

Hinweis: Sofern Ihre Daten gemäß § 42 BMG an die öffentl.-

rechtl. Religionsgemeinschaften übermittelt werden, können 

Sie der Veröffentlichung Ihrer Daten durch die Kirche beim 

zuständigen Pfarramt widersprechen.

.............................................................
..................................

Datum  Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

Antrag auf Sperrvermerke (Übermittlungssperren)
Antrag auf Sperrvermerke (Übermittlungssperren)

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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DIE GEMEINDEVERWALTUNG  
INFORMIERT

Öffentliche Gemeinderatssitzung

Die für den 16.10.2025 vorgesehene öffentliche Gemeinde-
ratssitzung wird nicht einberufen. 
Die kommende Sitzung des Gemeinderates � ndet somit im 
November statt.

Die Gemeindeverwaltung

LAUTERTAL BIKEMARATHON 
AM SONNTAG

Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, startet der beliebte 
Lautertal-Bikemarathon in die 18. Runde.
Wir laden daher alle Mitbürger auf das Sportgelände in 
Spiegelberg ein, die Radfahrer auf den letzten Metern vor 
dem Ziel lautstark zu unterstützen. Außerdem sorgen wir 
am Sportplatz und in der Gemeindehalle mit unterschiedli-
chen Speisen und Getränken für das leibliche Wohl aller 
Zuschauer und Teilnehmer.
Die ambitionierten Sportler, die sich für die Marathondis-
tanz von 81 km (3 Runden) entschieden haben, starten 
bereits um 9.30 Uhr. Die weiteren Startzeiten sind wie folgt 
festgelegt: 9.50 Uhr für die Teilnehmer mit 2 Runden und 
um 10.00 Uhr (Startblock 1) sowie 10.10 Uhr (Startblock 2) 
für die Fahrer der einen Runde. Zudem wird eine E-Bike-
Strecke angeboten, die eine Runde umfasst und mit einer 
separaten Klasse sowie Zeitauswertung aufwartet.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und ein spannen-
des Event im malerischen Herbstwald von Spiegelberg!

Interner Wechsel im Rathaus

Seit dem 6.10.2025 zählt Frau Tamara Schnalke zur Belegschaft 
des Spiegelberger Rathauses und ist im Hauptamt – Bereich 
Bürgerbüro – tätig. Frau Schnalke wechselte intern von der Ver-
lässlichen Grundschule. Das gesamte Rathausteam wünscht Frau 
Schnalke einen erfolgreichen Einstieg auf der neuen Position und 
freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Frau Schnalke hat 
die Durchwahl -19.

Frau Bednjak, die vorherige Stelleninhaberin, wechselte intern 
vom Bürgerbüro zur Assistenz des Bürgermeisters. Die Bereiche 
der Hallenbelegungen sowie das Kinderferienprogramm wurden 
übernommen, ebenso das Nachrichtenblatt. Frau Bednjak hat die 
Durchwahl -16. Fürs Nachrichtenblatt nutzen Sie bitte weiterhin 
das Postfach nachrichtenblatt@gemeinde-spiegelberg.de.

Verp� ichtung zum Freihalten 
des Lichtraumpro� ls an Straßen und 
Gehwegen
Rückschneidep� icht von Hecken, Sträuchern und Bäu-
men (noch bis Ende Februar möglich)
Nach § 28 Straßengesetz Baden-Württemberg ist das Licht-
raumpro� l für öffentliche Gehwege, Radwege und Fahr-
bahnen von jeglicher Beeinträchtigung freizuhalten.

Zur Beseitigung von über das Maß hinausreichender Äste, 
Zweige oder Sträucher ist der Besitzer des Baumes bzw. der 
Hecke oder Sträucher in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende 
Februar verp� ichtet. In der Zeit dazwischen ist grundsätzlich 
das Rückschneiden nicht gestattet. Ausnahme hiervon ist die 
Verkehrssicherungsp� icht – zur Aufrechterhaltung dieser 
kann vom Grundsatz abgewichen werden. Die Grundstücks-
besitzer, Hausverwalter und Nutzungsberechtigte werden 
deshalb gebeten, ihre Bäume, Hecken und Sträucher ent-
lang von Straßen und Gehwegen auf das zulässige Maß 
zurückzuschneiden.

Denn überhängende Äste, Sträucher und Hecken machen 
den Verkehrsteilnehmern (Fußgänger, Radfahrer und Auto-
fahrer) immer wieder zu schaffen. Wegen der Überwüchse 
müssen an manchen Geh- und Radwegen Fußgänger und 
Radfahrer sogar auf die Straße ausweichen.

In Straßen ohne Gehweg wird die Straßenbreite vermindert, 
sodass dort kaum noch oder nur mit starker Behinderung 
des Verkehrs geparkt werden kann. Zudem werden Ver-
kehrszeichen verdeckt und stark bewachsene Straßenecken 
sind auch für Autofahrer nur schlecht einzusehen, sodass 
das Einbiegen in die bevorrechtigte Straße gefährlich ist.

Auch Hecken, die zwar im unteren Bereich bis auf die Grund-
stücksgrenze zurückgeschnitten werden, aber im oberen 
Bereich in den öffentlichen Straßengrund hineinragen, stel-
len eine Verkehrsgefährdung dar, da auch hier nicht die ge-
samte Gehwegbreite für den Fußgängerverkehr bzw. Stra-
ßenbreite für den Fahrverkehr zur Verfügung steht.

Sofern Ihr Grundstück an eine öffentliche Verkehrs� äche an-
grenzt, beachten Sie bitte das Lichtraumpro� l. Die Anp� an-
zungen sollten bis zu einer Höhe von 2,50 m nicht über 
Rad- bzw. Gehwege ragen und an Straßen nicht bis zu einer 
Höhe von 4,50 m. Schneiden Sie im Bereich von Straßen-
leuchten und Verkehrszeichen so weit zurück, dass die 
Leuchten in ihrer Beleuchtungsfunktion nicht behindert 
werden und die Verkehrszeichen problemlos aus mehreren 
Metern Entfernung gesehen werden können. 
Auch Straßennamenschilder sind Verkehrszeichen und ins-
besondere für Rettungsdienste im Einsatz nach wie vor sehr 
wichtig.
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Sachbeschädigung an Kindergarten und Grundschule – Hinweise erbeten

Neue Schulbücherei eröffnet – 
Gemeinde übernimmt Betreuung

In diesem Jahr wurde an unserer Schule eine neue Schulbüche-
rei eingerichtet, die seitdem rege genutzt wird. Die Gemeinde hat 
nicht nur die organisatorische Betreuung übernommen, sondern 
stellt auch das Personal, das die Bücherei betreut und den Kin-
dern bei der Auswahl der Bücher hilft.
Die Ausleihe � ndet zwei Mal im Monat während des Schulalltags 
statt, sodass die Kinder unkompliziert und ohne Zeitverlust ihre 
Lieblingsbücher mit nach Hause nehmen können. Dabei wird 
moderne Technik eingesetzt: Die Bücher sind mit Barcodes ver-
sehen und werden mithilfe eines Scanners ausgeliehen – ganz 
wie in einer großen Bücherei.
Insgesamt umfasst der Bestand rund 2.358 Medien – von span-
nenden Romanen über Sachbücher bis hin zu Lernmaterialien 
(inkl. Erstlesebücher) ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Die Ausleihstatistik der ersten sieben Monate zeigt eine sehr gute 
Resonanz:
Monat Ausleiher Ausgeliehene Medien
Januar 36 60
Februar 131 184
März 107 112
April 72 83
Mai 137 176
Juni 75 176
Die Gemeinde plant, den Bestand der Schulbücherei regelmäßig 
zu erweitern und freut sich auf weitere rege Nutzung.
Wir wünschen allen kleinen Leserinnen und Lesern viel Freude 
beim Entdecken und Ausleihen!

Energieagentur Rems-Murr gGmbH

Gut beraten: Lohnt sich eine Wärmepumpe für Sie?

Wer noch mit Öl oder Gas heizt, spürt es zunehmend im 
Geldbeutel: Ein steigender CO2-Preis oder auch höhere Netz-
entgelte treiben die Kosten nach oben. Für viele Hausbesitzer 
ist das ein deutliches Signal, bei der Heizung umzudenken.
Eine Wärmepumpe ist nicht nur die klimafreundlichste, sondern 
langfristig auch günstigste Heizlösung. Sie nutzt Umweltwärme 
statt fossiler Brennstoffe, macht unabhängiger und bietet – speziell 
mit eigenem Sonnenstrom – mehr Planungssicherheit. 

Auch funktioniert sie in den meisten Bestandsgebäuden. Oft sind 
dafür nur überschaubare Umbauarbeiten nötig. Und nicht zu ver-
gessen: Der Staat fördert den Einbau derzeit mit bis zu 70 % – wie 
lange noch, ist offen. 
Deshalb lohnt es sich, sich jetzt zu informieren.

Vormerken: Kostenlose Wärmepumpen-Beratung

Vom 20. bis 24. Oktober 2025 bietet die Energieagentur kosten-
lose Beratung zum Thema „Wärmepumpe“ an. Das Expertenteam 
steht dann Privatpersonen aus dem Rems-Murr-Kreis täglich von 
10.00 – 14.00 Uhr telefonisch zur Verfügung – am langen Mitt-
woch sogar bis 18.00 Uhr.
Unter Tel. 07151/975173-0 erhalten Interessierte eine individuel-
le Ersteinschätzung, ob und wie gut eine Wärmepumpe im eige-
nen Haus funktioniert. Dabei wird Schritt für Schritt Haustyp, Sa-
nierungszustand, vorhandene Heizungsart und aktueller 
Energieverbrauch geprüft. Hilfreich ist es, dafür den Jahresener-
gieverbrauch in kWh bereitzuhalten.
Gut für den Geldbeutel – und fürs Klima
Die Wärmepumpe ist in der Anschaffung zwar teurer als Gas- oder 
Ölheizungen, rechnet sich aber langfristig durch geringere Ener-
giekosten. Zudem vermeidet sie CO2-Emissionen. Dafür setzt sich 
die Energieagentur als gemeinnützige Organisation des Rems-
Murr-Kreises ein. 
Die Beratungen sind anbieter- und produktneutral. Sie � nden in 
Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale statt. 

Weitere Infos unter www.ea-rm.de/waermepumpe.

Vermutlich am Sonntagabend, den 28.9., kam es an sowohl dem örtlichen Kindergarten als auch an der 
Grundschule zu Sachbeschädigungen. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden zwei Fensterscheiben 
vermutlich mit Steinen eingeworfen. Die beschädigten Scheiben werden derzeit ausgetauscht.
Als mutmaßliche Tatverdächtige kommen zwei männliche Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 17 Jahren 
in Betracht.
Die Gemeindeverwaltung bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verwaltung 
gern entgegen.
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ÖFFNUNGSZEITEN DER BEREITSCHAFTSPRAXEN IN WINNENDEN:
Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (allgemein,- kin-
der-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst): 116117 (Anruf 
ist kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten Sie unter der kostenfreien Ruf-
nummer 116117 oder online über das „Patienten-Navi“ unter 
www.116117.de

ALLGEMEINÄRZTLICHE BEREITSCHAFTSPRAXIS WINNENDEN
Rems-Murr-Klinikum Winnenden • Am Jakobsweg 1 • 71364 Winnenden
Öffnungszeiten:
Montag 18 – 22 Uhr,
Dienstag 18 – 22 Uhr,
Mittwoch 14 – 22 Uhr,
Donnerstag 18 – 22 Uhr,
Freitag 14 – 22 Uhr,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen          8 – 22 Uhr. 
Bei dringenden medizinischen Problemen in der Nacht gilt diese einheitliche 
Telefonnummer 116 117 von abends 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr am nächsten 
Morgen. Mittwochs ist die Nummer schon ab 13.00  Uhr, freitags ab 
14.00 Uhr freigeschaltet. An Wochenenden und Feiertagen ist der ärztliche 
Bereitschaftsdienst jederzeit erreichbar.
Hausbesuchsanforderung für nicht gehfähige Patienten:
Notfallpraxis Backnang, Telefon 116 117,
für lebensbedrohliche Erkrankungen die Nummer 112 wählen.

FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS REMS-MURR
Tel. 07191/9308655, E-Mail: frauenhaus@drk-rems-murr.de
Fax 07191/9307859

HILFETELEFON FÜR MÄNNER
Nicht nur Frauen sind von Gewalt betroffen. Die Vereine Sozialberatung 
Stuttgart und Pfunzkerle Tübingen bieten ein Hilfetelefon für Männer an, die 
von Gewalt betroffen sind. Betroffene können sich an die Rufnummer 
0800/1239900 wenden.
Die Mitarbeiter des Hilfetelefons sind montags bis donnerstags von 8.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 
15.00 Uhr zu erreichen.
Weitere Informationen gibt es auf www.maennerhilfetelefon.de.

AUGENÄRZTLICHER NOTFALLDIENST REMS-MURR-KREIS,
Seit dem 1. Juli wurde der augenärztliche Notfalldienst in den Landkreisen 
Stuttgart, Esslingen, Böblingen, Rems-Murr neu strukturiert:
Patienten wenden sich an die zentrale augenärztliche Notfallpraxis am 
Katharinenhospital in der Augenklinik, Kriegsbergstraße 60, Haus K, 70174 
Stuttgart.
Die Notfallpraxis hat geöffnet von Freitag, 16.00 - 22.00 Uhr und an den 
Wochenenden und Feiertagen von 9.00 - 22.00 Uhr. Zu den übrigen Zeiten 
im Notfalldienst ist die Notaufnahme der Augenklinik zuständig.
Sie erreichen den augenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 (Anruf 
kostenlos).

GYNÄKOLOGISCHER NOTFALLDIENST REMS-MURR-KREIS 
außerhalb der Sprechzeiten 18.00 - 8.00 Uhr, 
Samstag sowie Sonn- und Feiertag
Tel. 01805/557890 nach vorheriger telefonischer Anmeldung (nur aus dem 
Festnetz)

FACHÄRZTLICHER NOTDIENST 
für die Chirurgie und Orthopädie Rems-Murr-Kreis außerhalb der 
Sprechzeiten 8.00 - 8.00 Uhr, Samstag sowie Sonn- und Feiertag
Tel. 01805/557891

KINDERÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
Für Spiegelberg und alle Teilorte gilt an Wochenenden und Feiertagen die 
zentrale Kinderarzt-Notfallnummer: 116 117 (Anruf kostenlos)

ABWASSER/KLÄRANLAGE (z. B. bei Schäden an der Abwasserleitung 
durch Erdarbeiten) Tel. 0151/53720280
WASSERVERSORGUNG (z. B. bei einem Wasserrohrbruch) 
Tel. 0160/96216071
ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Jeweils 10.00 bis 11.00 Uhr und 17.00 bis 18.00 Uhr
Zentrale Notfalldienstansage über den Anrufbeantworter, 
Tel. 0761/12012000

HNO-ÄRZTLICHER GEBIETSDIENST 
außerhalb der Sprechstunden 8.00 - 8.00 Uhr, 
am Samstag sowie Sonn- und Feiertag: 116 117 (Anruf kostenlos)

AMBULANTER HOSPIZDIENST, TEL. 07191/344194-0
Einsatzleitung für den gesamten Rems-Murr-Kreis
Unterstützung zu Hause, im Krankenhaus und im P� egeheim
ambulantes@hospiz-remsmurr.de

KINDERHOSPIZ
Kinder- und Jugendhospizdienst Pusteblume, Tel. 07191/344194-0
Begleitung von sterbenden und trauernden Kindern und Jugendlichen bei 
Krankheit, Tod und Trauer • kinder@hospiz-remsmurr.de

Stationäres Hospiz Backnang, Telefon 07191/34333-0
stationaeres@hospiz.de

Kinder- und Jugendhospizdienst – Stiftung Sternentraum
Größeweg 100a, 71522 Backnang, Tel. 07191/3732432

Bitte vollständige Rufnummern wählen! (Hinweis: Anrufe unter den 
angegebenen Telefonnummern sind kostenp� ichtig)

BEREITSCHAFTSDIENSTE APOTHEKEN
9.10.2025:  Harfensteller-Apotheke Sulmtal, Talstr. 1, 74235 Erlenbach, 
 Tel. 07132/5299
10.10.2025:  Wald-Apotheke Mainhardt, Hauptstr. 38, 74535 Mainhardt, 
 Tel. 07903/2323
11.10.2025:  Markt-Apotheke Obersulm, Marktstr. 4, 74182 Obersulm, 
 Tel. 07134/3000
12.10.2025:  Hörschbach-Apotheke Murrhardt, Berliner Str. 31, 
 71540 Murrhardt, Tel. 07192/90 0917
13.10.2025:  Burg-Apotheke Untergruppenbach, Heilbronner Str. 16, 
 74199 Untergruppenbach, Tel. 07131/70757
14.10.2025:  Löwen-Apotheke Sulzbach, Backnanger Str. 32, 
 71560 Sulzbach an der Murr, Tel. 07193/6967
15.10.2025:  Apotheke Palm Marbach, Marktstr. 22, 
 71672 Marbach am Neckar, Tel. 07144/5360

IBB-STELLE FÜR PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN
UND IHRE ANGEHÖRIGEN IM REMS-MURR-KREIS
Die IBB-Stelle ist eine vom Landratsamt Kontakt:
Rems-Murr-Kreis neu geschaffene unab- Montag - Freitag
hängige Informations-, Beratungs- und von 9.00 - 17.00 Uhr
Beschwerdestelle für psychisch kranke  Mobil: 
Menschen und ihre Angehörigen 01590/4409800
im Rems-Murr-Kreis. AB Festnetz: 
      07195/9777345
Sprechstunden sind jeden 1. und 3. Don- Fax 07195/9777346
nerstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr E-Mail: 
(möglichst nach vorheriger info@ibb-rems-murr-
telefonischer Anmeldung) in der kreis.de
Schlossstraße 32, in 71364 Winnenden. www.ibb-rems-murr-kreis.de
WICHTIG: Wir sind kein Notdienst!

BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENVERBAND WÜRTTEMBERG E. V.
Beratungsangebot in der Augenklinik des Katharinenhospitals in Stuttgart.
Das Beratungsangebot „Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei Sehverlust“ 
bietet eine Erstanlaufstelle für Ratsuchende und Angehörige bei drohendem 
Sehverlust. Ausgebildete Peer-to-Peer-Beratende informieren und beraten 
zu allen Themen rund um die Sehbehinderung.

Das Beratungsangebot � ndet jeden Freitag von 13.00 - 16.00 Uhr im Kli-
nikum Stuttgart statt. Um telefonische Voranmeldung unter 0711/12259838 
wird gebeten. www.blickpunkt-auge.de

BEREITSCHAFTSDIENSTE DER GEMEINDE SPIEGELBERGhttps://www.kvbawue.de/

patienten/praxissuche/

notfallpraxis-� nden
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SENIOREN IN SPIEGELBERG

✿   DRK Spiegelberg
       SENIORENSPORT

Termine im Oktober 2025
• 15.10/22.10.2025    

Halle Jux: 9.00 – 10.00 Uhr    

Feuerwehrgerätehaus Spiegelberg: 

10.15 – 11.15 Uhr

Bitte nicht vergessen:
Immer Getränke mitbringen! Eure Suse

PERSÖNLICHES

Ganz herzlich gratulieren 
wir zum Geburtstag am

12.10.1945
Herrn Helmut Löhl,
Am Sommerberg 11, 

71579 Spiegelberg-Jux
80 Jahre

Unseren Jubilaren – auch denen, die aus persönlichen 
Gründen nicht genannt werden wollen – gratuliere 
ich im Namen der Gemeinde Spiegelberg wie auch 

persönlich zu ihrem Ehrentag und wünsche ihnen für 
das neue Lebensjahr viel Gesundheit 

und Wohlergehen.

Max Schäfer
Bürgermeister

STANDESAMT

Geheiratet haben am

4. Oktober 2025
in Großhöchberg Herr Frank Felix und Frau 
Tamara Altvater, geb. Gogel,
Brennäckerstraße 28, 71540 Murrhardt

Geboren ist am

26.9.2025
Charlotte Lola Niethammer
Kind von Manuel und Katharina Gabriele 
Niethammer,
71579 Spiegelberg-Jux, Höhenweg 5

FEUERWEHR

Jugendfeuerwehr Spiegelberg

Sonntag, 12. Oktober 2025, 8.00 Uhr
Mountainbike, Feuerwehrgerätehaus

DIAKONIE AMBULANT

DIAKONIE ambulant
– Gesundheitsdienst 
Oberes Murrtal e. V.

• Häusliche P� ege, 
• Ergotherapie, 
• Logopädie 
• Physiotherapie 
alles aus einer Hand

Blumstraße 20, 71540 Murrhardt,
Tel. 07192/909102, Telefax 07192/909105
www.diakonie-ambulant.de
P� egeteam Spiegelberg
An der Lauter 10, Spiegelberg
Tel. 07194/517, Fax 07194/9548510

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde
Sulzbach-Spiegelberg

Wir bitten um Kontaktaufnahme über das
Gemeindebüro in Sulzbach:
Backnanger Str. 12
Tel. 07193/356,
E-Mail: Gemeindebuero.sulzbach-
   spiegelberg@elkw.de

Bürozeiten: Di., Do. und Fr.: 10.00 – 12.00 Uhr

Pfarrer Günter Koschel
Tel. 0176/55914842, E-Mail: guenter.koschel@elkw.de
pfarramt.sulzbach-murr@elkw.de
Pfarrerin Désirée Rupp
Tel. 07191/8095015, E-Mail: desiree.rupp@elkw.de
pfarramt.sulzbach-murr@elkw.de
Jugendreferentin Anne Häußermann
Tel. 07193/930189, mobil: 01578/7870595
E-Mail: jugend@evangelisch-sulzbach-spiegelberg.de



Nummer 41
9. Oktober 2025 7

Homepage
Hier kommen Sie schnell 
auf unsere Homepage: 
www.evangelisch-sulzbach-spiegelberg.de

Wochenspruch aus 2. Tim 1,10b:
„Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das 
Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch 
das Evangelium.“
Donnerstag, 9. Oktober 2025
 10.00 Uhr Mutter-Kind-Sprachtreff, Gemeindehaus Sulzbach
 16.00 Uhr Treffpunkt Pfarrscheuer, Pfarrscheuer geöffnet 
 19.00 Uhr Feierabendsuppe
 19.30 Uhr Impuls: Danken
Samstag, 11. Oktober 2025
 10.00 Uhr – 12.00 Uhr: Annahme der Erntegaben, Ulrichskirche 

Sulzbach
Sonntag, 12. Oktober 2025
 9.30 Uhr Erntedank-Gottesdienst (Rupp) mit Kon� rmanden-Be-

grüßung, Ulrichskirche Sulzbach
Montag, 13. Oktober 2025
 18.00 Uhr Posaunenchor Jungbläser, Gemeindehaus Sulzbach
 19.30 Uhr Posaunenchor, Gemeindesaal Sulzbach
Dienstag, 14. Oktober 2025
 18.30 Uhr öffentliche Kirchengemeinderatssitzung, Gemeinde-

haus Sulzbach
 19.00 Uhr Jugendkreis, Gemeindehaus Sulzbach unten
Mittwoch, 15. Oktober 2025
 9.30 Uhr Krabbelgruppe „Mittwochskäferle“, Gemeindesaal 

Spiegelberg
 15.30 Uhr Jungschar (5. – 7. Klasse), Gemeindehaus Sulzbach 

unten
Donnerstag, 16. Oktober 2025
 16.00 Uhr Treffpunkt Pfarrscheuer, Pfarrscheuer geöffnet 
 19.00 Uhr Feierabendsuppe
 19.30 Uhr Impuls: Be� ügelt
Samstag, 18. Oktober 2025
ab 8.00 Uhr:  Altpapier-Sammlung in Sulzbach und Spiegel-

berg
Sonntag, 19. Oktober 2025
 9.30 Uhr Gottesdienst (Gebhardt), Ulrichskirche Sulzbach
 17.00 Uhr Lobpreisabend, Gemeindehaus Sulzbach

Treffpunkt Pfarrscheuer
Mit der Ausstellung „Naturspur“ verwandelt sich die Pfarr-
scheuer bis zum 31.10.2025 erneut in eine Galerie.
Der „Treffpunkt Pfarrscheuer“ ist im September wieder don-
nerstags ab 16.00 Uhr regelmäßig offen!
Herzliche Einladung zum Erntedank-Gottesdienst
am Sonntag, 12. Oktober 2025, 9.30 Uhr,
mit Konfirmanden-Begrüßung, Ulrichskirche, Sulzbach 
(Rupp)

Nachmittag für Jung und Alt
Herzliche Einladung zum nächsten Nachmittag für Jung und Alt 
am Dienstag, 21. Oktober 2025, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus 
Sulzbach.
Thema: „´s Näsle so hoch, dass es reinregnet“
Erfahrungen im Ruhestand und mit dem Älterwerden.
Mit Pfrin i. R. Elke Gebhardt, Halle

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Am 30. November 2025 � nden die Wahlen zur Landessynode und 
zum Kirchengemeinderat statt. Die Gemeindeglieder werden ge-
beten, Wahlvorschläge einzureichen. Dazu wird Folgendes be-
kannt gegeben:
Für ein Gelingen der Wahlen sind gute Wahlvorschläge entschei-
dend. Nur wer aus der Gemeinde jetzt zur Wahl vorgeschlagen 
wird, kann gewählt werden. Synodale und Kirchengemeinderäte 
übernehmen eine wichtige Verantwortung in der Gemeinde und 
in der Landeskirche. Sie müssen bereit sein, das für ihr Amt vor-
geschriebene Gelübde abzulegen.
Kirchengemeinderäte legen das folgende Gelübde ab:
„Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kir-
che, bin ich bereit, mein Amt als Kirchengemeinderat zu führen 
und dabei mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Chris-
tus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekennt-
nissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. 
Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in 
Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeli-
ums gebaut wird, und will darauf achthaben, dass falscher 
Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewehrt 
wird. Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus 
nach der Ordnung unserer Landeskirche tun.“
Die vorgeschlagenen Bewerber müssen am Tage der Wahl das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Sie müssen ihre Zustimmung zur 
Aufnahme in den betreffenden Wahlvorschlag und ihre Bereit-
schaft zur Ablegung des Gelübdes erklärt haben. Diese Erklärung 
ist dem Wahlvorschlag anzuschließen. Kein Bewerber darf auf 
mehreren Wahlvorschlägen genannt sein.
Die Wahlvorschläge zum Kirchengemeinderat können bis zum 
Freitag, 10. Oktober 2025, bis 18.00 Uhr beim geschäftsfüh-
renden Pfarramt der Ev. Kirchengemeinde Sulzbach-Spiegel-
berg schriftlich eingereicht werden:
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Evangelisches Gemeindebüro Sulzbach-Spiegelberg, 
Pfarrer Günter Koschel, E-Mail: guenter.koschel@elkw.de, 
Oder Gemeindebüro Sulzbach-Spiegelberg, Backnanger Str. 12, 
71560 Sulzbach an der Murr, Telefon 07193/356; 
E-Mail: gemeindebuero.sulzbach-spiegelberg@elkw.de
Ein Vordruck ist auf unserer Homepage sowie beim Pfarramt bzw. 
Gemeindebüro erhältlich. 

In unserer Kirchengemeinde sind 9 Kirchengemeinderäte zu 
wählen.
Die Wahlvorschläge dürfen höchstens 18 Bewerber unter Angabe 
von Name, (Haupt-)Beruf oder Dienstbezeichnung in nummerier-
ter Reihenfolge aufführen. Wahlvorschläge zum Kirchengemein-
derat sind von mindestens zehn zur Wahl berechtigten Gemeinde-
gliedern unter Angabe des Namens und der Anschrift zu 
unterzeichnen.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft zur Mit-
arbeit in unserer Kirchengemeinde.

Weitere Auskünfte geben Ihnen gerne:
 • Geschäftsführender Pfarrer Koschel (Mobil 0176/55914842; 

E-Mail Guenter.Koschel@elkw.de)
 • 1. Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Cornelia Boitin 

(Tel. 07193/8613; E-Mail conny.boitin@gmail.com)
 • Gemeindebüro 

Seelsorgeeinheit Oberes Murrtal, 
Kath. Kirchengemeinde St. Paulus und St. Maria

Pfarrer Roland Maurer
Blumstr. 30, 71540 Murrhardt, 
Tel.-Nr. 07192 933939
Pfarrbüro St. Paulus
Friedhofstr.14, 71560 Sulzbach/Murr
Sekretärin: Barbara Voß, Tel. 07193 248, 
E-Mail: StPaulus.Sulzbach@drs.de

Öffnungszeiten: 
Mi., 8.00 Uhr – 11.00 Uhr und 16.30 Uhr – 19.30 Uhr
Pfarrbüro St. Maria, Blumstr. 30, 71540 Murrhardt
Sekretärin: Larissa Steinwender, Tel. 07192 5250, 
E-Mail: StMaria.Murrhardt@drs.de
Homepage: www.se-oberes-murrtal.drs.de

Donnerstag, 9. Oktober 2025
 18.00 Uhr Rosenkranz, St. Maria
 18.30 Uhr Eucharistiefeier, St. Maria
Samstag, 11. Oktober 2025
 10.00 Uhr spiritueller Spaziergang, Comburg mit dem „Zünd-

funken-Team“
 17.00 Uhr Eucharistiefeier, Kapelle „Zur Hl. Familie“, 
  Spiegelberg
Sonntag, 12. Oktober 2025
 9.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Paulus, Friedensgebet
 10.45 Uhr Erntedankfeier mit dem Kindergarten St. Raphael, 

Tauffamilien, Murrhardt, anschl. Gemeindetag, 
  St. Maria
Montag, 13. Oktober 2025
 19.00 Uhr ökum. Friedensgebet, St. Maria, Murrhardt
Mittwoch, 15. Oktober 2025
 9.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Paulus
Donnerstag, 16. Oktober 2025
 18.00 Uhr Rosenkranz, St. Maria
 18.30 Uhr Eucharistiefeier, St. Maria
Samstag, 18. Oktober 2025
 17.00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabend, St. Maria
Sonntag, 19. Oktober 2025
 9.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Paulus
 10.45 Uhr Eucharistiefeier, St. Maria

Nachrichten aus dem Pfarrbüro:
Das Pfarrbüro bleibt am 15. Oktober 2025 wegen einer Schu-
lung geschlossen.

Aktuelle Informationen unter www://se-oberes-murrtal.drs.de/

Evang. Kirchengemeinde Prevorst

„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“  
 1. Joh 5,4c 
Samstag, 11. Oktober 2025
 17.30 Uhr „Das EVENT“ in der Blankensteinhalle Steinheim
Sonntag, 12. Oktober 2025
 9.30 Uhr Gottesdienst
  Das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt.
 10.00 Uhr Kindergottesdienst
Montag, 13. Oktober 2025
 19.00 Uhr Probe des Projektchores im Gemeindehaus Gronau
Mittwoch, 15. Oktober 2025
 15.15 Uhr Kon� s-Nachmittag
Freitag, 17. Oktober 2025
 19.30 Uhr Jugend-Café
Sonntag, 19. Oktober 2025
 18.30 Uhr Gottesdienst – geänderte Uhrzeit wegen des Bott-

wartal-Marathons 
  Ruth Plesch, Pfarrerin aus Großbottwar, wird den 

Gottesdienst gestalten.
  Das Opfer ist nach dem Erlass des OKR für die Dia-

konie in der Landeskirche bestimmt.

Evangelische Kirchengemeinde Wüstenrot

Evang. Pfarramt Wüstenrot-Neulautern
Ev. Kilianskirche Wüstenrot
Pfarrer i.A. Tim Behrensmeier, Tel. 01590/1129222
E-Mail: Pfarramt.wuestenrot@elkw.de
Homepage: www.wuestenrot-evangelisch.de
Tel. 07945-940040

Bürozeiten der Pfarramtssekretärin:
dienstags  von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
donnerstags  von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr
freitags   von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr

Freitag, 10. Oktober 2025
 15.30 Uhr Bibeltreff in der Sonnenhalde
Samstag, 11. Oktober 2025
 9.30 Uhr Kirchenchor im Gemeindehaus
Sonntag, 12. Oktober 2025
 9.30 Uhr Erntedankgottesdienst in der Martin- Luther-Kirche 

Neulautern (Prädikant Müller)
 14.00 Uhr Café Kilian im Gemeindehaus Wüstenrot
Herzliche Einladung zum Bezirks-Chortreffen in Weinsberg
Der Kirchenchor Wüstenrot nimmt am Bezirks-Chortreffen am 
12. Oktober 2025 um 17.00 Uhr in Weinsberg teil. Dazu laden die 
Chöre des Kirchenbezirks Weinsberg-Neuenstadt in die Johan-
neskirche Weinsberg zum Zuhören und Mitsingen herzlich ein. Die 
Liedauswahl spiegelt die Breite unseres Chorsingens wider und 
reicht von Klassik bis Pop.
Die musikalische Leitung haben die Bezirkskantoren Andreas 
Mattes und David Dehn, die Liturgie übernimmt Dekan Matthias 
Bauschert.
Dienstag, 14. Oktober 2025 
 20.00 Uhr Posaunenchor im Gemeindehaus
Mittwoch, 15. Oktober 2025 
 9.30 Uhr Krabbelgruppe Kirchenmäuse im Gemeindehaus
 15.30 Uhr Kon� rmandenunterricht im Gemeindehaus EG
 20.00 Uhr Kirchenchor,,Chor & Band Wüstenrot‘“ im Gemeinde-

haus
Donnerstag, 16. Oktober 2025 
 14.30 Uhr Seniorenkreis im Gemeindehaus, Thema: Die kältere 

Jahreszeit steht vor der Tür
Freitag, 17. Oktober 2025
 15.30 Uhr Bibeltreff in der Sonnenhalde
 19.30 Uhr Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats in Wüstenrot 

– ev. Gemeindehaus. Interessierte sind zu den öffent-
lichen Tagesordnungspunkten herzlich eingeladen.

Pfarrer i. A. Behrensmeier ist bis zum 22.10.2025 nicht im Dienst.
Vertretung in dringenden seelsorgerlichen Angelegenheiten hat 
vom 11.10. – 22.10.2025 Pfarrer Klaus Mödinger aus Obersulm- 
Willsbach, Tel. 07134/3199, pfarramt.willsbach@elkw.de.
Das Pfarramt Wüstenrot ist am 17.10.2025 nicht besetzt.
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Evangelische Kirchengemeinde Neulautern

Evangelisches Pfarramt Wüstenrot-Neulautern
Tel. 07194/911024
Pfarrer i. A. Behrensmeier, Tel. 01590/1129222
Mail: pfarramt.neulautern@elkw.de
Bürozeiten der Pfarramtssekretärin:
mittwochs von 14.30 Uhr – 16.00 Uhr

Homepage: www.wuestenrot-evangelisch.de

Pfarrer i. A. Behrensmeier ist bis zum Mittwoch, 22. Oktober, 
nicht im Dienst.
Die Vertretung in dringenden seelsorgerlichen Angelegenheiten 
hat bis 10.10.2025 Pfr. Rouven Genz aus Obersulm-Sülzbach, 
Tel. 07134/3553, pfarramt.suelzbach@elkw.de und
vom 11.10. – 22.10.2025 Pfr. Klaus Mödinger aus Obersulm-Wills-
bach, Tel. 07134/3199, pfarramt.willsbach@elkw.de

Erntegaben für das Erntedankfest
am Sonntag, 12. Oktober 2025,
um 9.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche
Wir bitten auch dieses Jahr wieder um Gaben für den Altar zum 
Erntedankfest.
Nach dem Erntedankfest gehen die Gaben an den Mobilen Tafel-
laden Wüstenrot der Diakonie, dort können sie gut gebraucht 
werden (egal ob Obst, Gemüse, Mehl, Nudeln, Reis, Brot, Zucker, 
Konserven,….)
Der Mobile Tafelladen ist immer dienstags am Dorfplatz Wüsten-
rot. Er ist für Menschen mit geringem Einkommen. Der Einkauf 
am Tafelmobil ist nur mit Tafelausweis möglich.
Die Kirche ist am Freitag, 10. Oktober, von 14.00 – 18.00 Uhr 
und am Samstag, 11. Oktober, von 8.00 – 16.00 Uhr geöffnet.
Bitte die Gaben einfach in der Kirche abstellen.
Herzlichen Dank für Ihre Gaben!
Sonntag, 12. Oktober 2025
 9.30 Uhr Erntedankgottesdienst in Neulautern (Präd. Müller)
Montag, 13. Oktober 2025
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe in Neulautern

VEREINSNACHRICHTEN

Dorfgemeinschaft Vorderbüchelberg

Am Samstag, den 27. September, starteten 
wir pünktlich um 7.00 Uhr mit dem Bus zu 
unserem diesjährigen Aus� ug.
Unser Ziel war Spalt, wo wir bei einer span-

nenden Brauereiführung einen Einblick in die Kunst des Bier-
brauens erhielten und anschließend die verschiedenen Speziali-
täten verkosten durften.

Gestärkt ging es danach weiter zur 
Schifffahrt auf dem Brombachsee. Den 
Abschluss unseres erlebnisreichen Ta-
ges bildete ein gemütliches Abendessen.
Wir bedanken uns herzlich bei der Firma 
Zügel für die Organisation und bei unse-
rem Busfahrer Nico, der uns sicher und 
zuverlässig begleitet hat.

TonArt Sulzbach

Einladung zum TonArt-Projektchor „Weihnachtslieder sin-
gen“
Ab dem 10. Oktober werden wir gemeinsam eine stimmungsvolle 
Auswahl traditioneller, rockiger und besinnlicher Weihnachtslieder 
einüben. Der Höhepunkt wird die Aufführung beim Weihnachts-
konzert am Samstag, den 13. Dezember, in der Sulzbacher 
Ulrichskirche sein. Wir treffen uns bis zum Konzert immer freitags 
um 19.30 Uhr im Alten Schulhaus, in der Kleinhöchberger Straße, 
in Sulzbach.
Herzliche Einladung an alle, die Lust haben, gemeinsam Weih-
nachtslieder zu singen.

SV Spiegelberg

Abteilung Turnen
Wir starten wieder!!! Fitness für Frauen  
Wir bieten funktionelle Gymnastik mit Kräfti-
gungsübungen, Ausdauertraining, Dehn- und 
Entspannungsübungen. Für Frauen jeden Alters.
Mittwochs 20.00 – 21.30 Uhr Gemeindehalle in 
Spiegelberg. Weitere Infos unter Tel. 911111.

LandFrauen Sulzbach a. d. Murr

LandFrauen-Café
Zu unserem LandFrauen-Café am 13. Oktober 
2025 laden wir von 14.00 – 16.00 Uhr in das 
evangelische Gemeindehaus in Sulzbach ein. 

Verbringen Sie ein paar schöne Stunden in geselliger Runde. 
Gäste sind herzlich willkommen!

Handarbeitstreff
Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, � ndet um 15.00 Uhr im 
Café Silke unser Handarbeitstreff statt. Bitte bringen Sie Ihre an-
gefangenen Handarbeiten mit oder kommen Sie einfach nur auf 
ein „Schwätzle“ vorbei. 
Wir freuen uns auf Sie!

LandFrauenfrühstück
am Samstag, 18. Oktober 2025, um 9.00 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus
Zu unserem LandFrauenfrühstück möchten wir alle interessierte 
Frauen recht herzlich einladen. Beim gemeinsamen Frühstück 
wollen wir es uns gutgehen lassen. 
Nach unserem ausgiebigen Frühstück wird der Autor und Psycho-
loge Jochen Bender aus seinem neuen Krimi „Hurlebaus und das 
rote Kleid“ lesen. In seinem vierzehnten Krimi, der wieder in Stutt-
gart und Umgebung spielt, geht es um eine spurlos verschwun-
dene Frau, die viel zu spät als vermisst gemeldet wurde. Ein 
realer Fall inspirierte den Autor zu diesem Band.
Herr Bender ist als Psychologe an Schulen tätig, arbeitete im 
Gefängnis und forschte bei Kriminalisten. Die Erfahrungen aus 
seiner Arbeit als Psychologe � ießen immer wieder in seine Bücher 
mit ein. Wir dürfen gespannt sein auf eine Stunde Krimi mit Kom-
missar Hurlebaus.
Anmelden können Sie sich bis zum 10. Oktober 2025 bei Carmen 
Krimmer unter der Tel.-Nr. 07193/931782 (Bitte auch auf AB spre-
chen).
Der Unkostenbeitrag beträgt 9,00 €. Wir freuen uns auf eine rege 
Teilnahme. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.
Ihre Vorstandschaft

Vortrag und Workshop am Freitag, 24. Oktober 2025
Entdecke und tauche ein in die faszinierende Welt der ätherischen 
Öle. Erfahre beim etwa einstündigen Vortrag, wie sie deine Ge-
sundheit als natürliche Hausapotheke unterstützen können. 
Elke Kleinknecht ist Wellnessbotschafterin bei doTERRA seit 
2021. Sie ist zerti� zierte Essentiell-Emotions-Coach und bietet 
auch Aroma-Massagen an. 
Je nach Art und Zusammensetzung wirken ätherische Öle anre-
gend, aktivierend, beruhigend, ausgleichend oder belebend. 
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Bei diesem Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, verschiedene 
Öle zu schnuppern, zu erleben und auszuprobieren. Zudem ler-
nen Sie, wie man einen eigenen Roll-On-Stift selbst befüllt. Las-
sen Sie sich von der Kraft der ätherischen Öle inspirieren.
Wir freuen uns auf einen spannenden Nachmittag mit Ihnen!
Beginn: 14.30 Uhr
Ort: Vereinsraum Kleinhöchberger Straße 14, 2. OG (Altes Schul-
haus)
Kostenbeitrag: 5,00 € für den Roll-On-Stift
Anmeldung bei Andrea Sixt, Tel. 07193/7120
Gäste sind herzlich willkommen!

Einladung zur Besenfahrt
Wir laden euch herzlich zu einer Besenfahrt ein! Lasst uns ge-
meinsam einen tollen Tag verbringen und viel Spaß haben!
Datum: 8.11.2025
Uhrzeit:14.10 Uhr
Treffpunkt: Marktplatz Sulzbach
Fahrtkosten: 20,00 €
Bitte gebt mir bis 24.10.2025 Bescheid, ob ihr dabei sein möchtet. 
Wir freuen uns darauf, mit euch eine schöne Zeit zu verbringen!
Ich bin unter Tel. 07193/6517 zu erreichen. Falls nicht, bitte auf AB 
sprechen.
Herzliche Grüße
LandFrauen Sulzbach
Sabine Hörmann

Obst- und Gartenbauverein Sulzbach an der Murr

Rückblick Kuchenverkauf bei „Sulzbach feiert“
Am Sonntag, den 21.9., fanden viele Besucher 
von „Sulzbach feiert“ auch den Weg zum Land-
markt Hübner.

Dort verkaufte der Obst- und Gartenbauverein Kuchen und Kaffee.
Auch diese Veranstaltung war dank der vielen Gäste und der 
� eißigen Hände von OGV-Mitgliedern ein voller Erfolg.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem Erfolg beige-
tragen haben.
Vorschau
Bitte merken Sie sich den folgenden Termin vor:
Der Filmabend mit Günter Wagner � ndet am Freitag, den 14. No-
vember, im Schulhaus in Siebersbach statt.

Kleintierzuchtverein Z310 Spiegelberg

Am Freitag, 10.10.2025, � ndet um 20.00 Uhr 
unsere Monatsversammlung mit Ausgabe Ge-
� ügelimpfstoff im Vereinsheim statt.

BI Walderhalt statt Windindustrie

Infoabend zu den Windkraft-Plänen im Schwäbi-
schen Wald
Am Freitag, 17. Oktober 2025, um 19.00 Uhr im Jäger-
haus in Altersberg informiert unsere BI über
-  Aktueller Stand der Planungen zum Vorranggebiet 

RM-07 (Hochstraße)
-  Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Wasser-

schutz
- Laufende rechtliche und politische Verfahren
- Möglichkeiten für Bürger, sich für unsere Natur einzusetzen
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.

WALD
ERHALT
STATT
WIND
INDUSTRIE

DRK-Ortsverein Spiegelberg

Übungsabend 
Wie nimmt man nach einem 
Motorrad- oder Fahrradun-
fall schonend den Helm 
beim Verletzen ab?
Welche Verletzungen kön-
nen bei einem solchen Un 

          fall entstehen?
Genau dies hatten wir an unserem vergan-
genen Übungsabend auf dem Programm.
Was wir sonst noch so machen, du willst 
mitmachen, oder du brauchst selbst einen aktuellen Erste-
Hilfe-Kurs? www.drk-spiegelberg.de, oder auf insta!

  
Ortsverein Spiegelberg

                  Kurstermine 2025/2026

Erste Hilfe Kurs: jeweils 08:30-16:30 Uhr
18.10.2025
18.04.2026
19.09.2026
Erste Hilfe Kurs am Kind: jeweils 08:30-16:30 Uhr
28.02.2026
Erste Hilfe Kurs am Kind kompakt: 09:00-12:30 Uhr
08.11.2025
17.10.2026

Der Erste-Hilfe-Kurse geht über 9 Unterrichtseinheiten à 45 min.
und ist gültig für:

Führerscheine (auch LKW),Trainerscheine
Ersthelfer im Betrieb

Kosten: 65€, ab 2026 70€

   Der EH Kind Kurs geht über 9 Unterrichtseinheiten à 45 min.
und ist geeignet für:

Erzieherinnen, Tagesmütter, Babysitter
Kosten: 65€, ab 2026 70€

Der Erste Hilfe am Kind Kompaktkurs geht über 4 UE à 45 min.
und ist geeignet für: Eltern, Großeltern usw.

Kosten 40€

Alle Kurse:
Kursort: Gemeindehalle Jux, 71579 Spiegelberg-Jux

Anmeldung unter:

Onlineanmeldung: www.drk-spiegelberg.de
Bei Fragen: Susanne Weiss 07194/953026

: https://www.drk-spiegelberg.de/angebote-des-drk/spalte-2/erste-hilfe/kurse-in-spiegelberg.html

BISS

Unsere BISS-Hauptversammlung 2025 � n-
det am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, 
um 20.00 Uhr im Lamm in Jux statt. Alle 
Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
 1.  Begrüßung
 2.  Bericht des Vorstandes
 3.  Bericht der Kassiererin
 4.  Bericht der Kassenprüferin
 5.  Entlastungen
 6.  Neuwahlen
 7.  Verschiedenes
Anträge müssen spätestens eine Woche vor dem angesetz-
ten Termin beim Vorstand in schriftlicher Form eingereicht 
werden.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an der Versammlung.
Für den Vorstand
Wilfried Frosch

Im Verein ist Sport 
am schönsten … 

Mach mit!
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INFORMATIONEN  
DES REMS-MURR-KREISES

Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Fahrsicherheit auf dem E-Bike: Jetzt für einen Kurs anmel-
den!
Für interessierte E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer � nden im Ok-
tober wieder mehrere Kurse statt.
Der Trend zum E-Bike ist nach wie vor ungebrochen – immer mehr 
Menschen setzen auf das elektrisch unterstützte Zweirad. Siche-
res Fahren mit einem E-Bike bedarf aber Übung und einer grund-
legenden Anleitung vom Fachmann. 
• Sie haben das E-Bike-Fahren neu für sich entdeckt?
• Sie möchten noch sicherer im Umgang mit Ihrem E-Bike wer-

den?
• Sie möchten Ihre Reaktionszeiten in speziellen Fahrsituationen 

unter Anleitung schulen?
• Sie haben Fragen zu ihrem E-Bike oder zum Thema Verkehrs-

sicherheit?
Dann nehmen Sie an einem der folgenden Kurse im Oktober 
teil:
Radspaß – sicher E-biken
Anbieter: adfc Baden-Württemberg
Weitere Infos und Buchungen unter www.radspass.org
Termine:
 • Freitag, 10.10.2025 in Kernen-Rommelshausen
 • Dienstag, 14.10.2025 in Fellbach
 • Samstag, 18.10.2025 in Schorndorf
 • Freitag, 24.10.2025 in Waiblingen
Die Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern ist dem Rems-
Murr-Kreis ein wichtiges Anliegen. Das Landratsamt bietet weite-
ren Anbietern von E-Bike-Fahrsicherheitskursen an, auch deren 
Angebote zu Fahrsicherheitstrainings auf der Website des Rems-
Murr-Kreises zu veröffentlichen. Interessierte Anbieter von Fahr-
sicherheitstrainings können hierzu ihre Informationen an  
radwege@rems-murr-kreis.de senden.

Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Landkreis plant Schülerbeförderungskostensatzung anzu-
passen
Angespannte Haushaltslage zwingt zu Einsparungen – künf-
tig sollen mehr Familien Kostenanteile leisten
Die äußerst angespannte Haushaltslage des Landkreises macht 
weitere Einsparungen notwendig. Der Umwelt- und Verkehrsaus-
schuss hat deshalb in seiner letzten Sitzung dem Kreistag emp-
fohlen, die Schülerbeförderungskostensatzung anzupassen. Der 
Beschluss hierzu soll in der Sitzung des Kreistags am 20. Oktober 
gefasst werden. Hintergrund ist, dass die Kosten für die Schüler-
beförderung in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen sind. 
Mittlerweile belaufen sich die Kosten der Schülerbeförderung im 
Kreis auf rund 7 Millionen Euro. Die Finanzierung durch Bund und 
Land ist hierbei nicht auskömmlich. Die Änderungen sollen zum 
1. Januar 2026 in Kraft treten. Der Landkreis Ludwigsburg hat 
analog die Anpassungen der Schülerbeförderungskostensatzung 
bereits beschlossen.
Was wird sich konkret ändern?
Bislang übernahm der Landkreis die Kosten für die Beförderung 
von Schülerinnen und Schülern, die ihren Schulweg aus persön-
lichen Gründen nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr zurückle-
gen konnten – etwa wenn kein ÖPNV-Angebot vorhanden ist, die 
Eltern die Beförderung nicht selbst sicherstellen konnten oder eine 
Begleitperson erforderlich war. Auch wenn die Schule weiter als 
die jeweilige Mindestentfernung (zwischen 1,5 und 3 Kilometern, 
abhängig von der Klassenstufe) entfernt lag, wurden die Kosten 
bislang durch den Landkreis ersetzt. Diese Regelungen sollen nun 
entfallen. Damit werden künftig keine Beförderungskosten für 
diese Sonderfälle mehr übernommen. Künftig sollen deshalb 
Kostenanteile von allen Familien für die Beförderung der Schüle-
rinnen und Schüler mit einem Schülerfahrzeug erhoben werden. 

Dazu zählt auch die Beförderung von Schülerinnen und Schülern, 
die sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit den 
Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperliche und 
motorische Entwicklung besuchen. Der Kostenanteil für all die 
genannten Zielgruppen soll künftig bei 43 Euro pro Monat liegen. 
Durch diese Änderungen rechnet der Landkreis mit jährlichen Ein-
sparungen von rund 430.000 Euro.
Vergünstigungen und verschiedene Arten der Hilfe im Einzel-
fall:
Für Familien mit geringem Einkommen bestehen jedoch weiterhin 
Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten: Bürgergeldemp-
fänger können sich den Kostenanteil über das Jobcenter erstatten 
lassen. Empfänger von Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz können sich die 
Kosten über das Amt für Soziales und Teilhabe zurückholen.
In Härtefällen ist auch weiterhin ein Erlass nach der Schülerbeför-
derungskostensatzung möglich.
Unverändert bleibt die Mit� nanzierung des Landkreises am 
Deutschlandticket Jugend Baden-Württemberg bestehen. Dafür 
investiert der Landkreis jährlich rund 1,8 Millionen Euro und si-
chert damit ein preisgünstiges Angebot für viele Schülerinnen und 
Schüler im Rems-Murr-Kreis.

Gemeindeverwaltung Spiegelberg

Verkehrsbeschränkungen wegen Durchführung 
des 18. Lautertal-Bikemarathons 
am Sonntag, 12. Oktober 2025, in Spiegelberg

Vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Spiegelberg 
wird am Sonntag, den 12. Oktober 2025, der 18. Lautertal-
Bikemarathon veranstaltet. Es ist erforderlich, um einen 
reibungslosen Ablauf dieser Veranstaltung zu gewährleisten, 
dass auch verkehrsrechtliche Maßnahmen, die nachstehend 
aufgeführt sind, getroffen werden.
Zu den Startzeitpunkten um 9.30 Uhr, 9.50 Uhr, 10.00 Uhr 
und 10.10 Uhr ist der Bereich der Kreisstraße 1818, Groß-
höchberger Straße, von der Einmündung Finkenstraße bis 
zur Ortsmitte und die L 1066 ab Einmündungsbereich Groß-
höchberger Straße in Richtung Löwenstein bis zur Abzwei-
gung nach Vorderbüchelberg für jeweils ca. 10 Minuten voll 
gesperrt. Ebenfalls voll gesperrt wird zu diesem Zeitpunkt 
die Finkenstraße zwischen der Abzweigung der Großhöch-
berger Straße und dem Start- und Zielbereich an der Mehr-
zweckhalle Spiegelberg.
An den Querungsstellen des Bikemarathons an Kreis- und 
Gemeindeverbindungsstraßen werden ebenfalls kurzzeitige 
Sperrungen erforderlich. Hier wird durch Hinweisschilder und 
Ordnereinsatz für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.
Der Fußweg entlang der Kreisstraße 1818, Großhöchberger 
Straße, wird im Bereich der Wohnbebauung ab der Ein-
mündung Finkenstraße ortseinwärts und dann hoch bis zur 
Mehrzweckhalle Spiegelberg für die Radveranstaltung ge-
nutzt.
Es ist im gesamten Ortsteil Spiegelberg, insbesondere im 
Bereich des Startes und Zieles an der Mehrzweckhalle in 
Spiegelberg, mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen zu 
rechnen. Es wird gebeten, die entsprechenden Ausschilde-
rungen zu beachten und auch den Hinweisen der eingesetz-
ten Ordner zu folgen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und um Verständnis dafür, falls 
es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des normalen Fahr-
zeugverkehrs kommt.
Bürgermeisteramt Spiegelberg

Immer gut informiert 
mit dem Mitteilungsblatt der Gemeinde.



AKTUELLES NOTIERT

Volkshochschule Backnang
Chinesisch für Anfänger (25W43060)
9-mal ab Do., 16.10.2025, 18.00 – 19.30 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 8
Savoir-vivre: Frankreich für Anfänger (25W40850)
Sa., 18.10.2025, 10.00 – 12.30 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 10
Darmgesundheit (25W30018)
Mo., 20.10.2025, 18.00 – 21.00 Uhr
Zehntscheuer Erbstetten
Erntedank u. Jahreszeitentisch – Nadel� lzen (25W21015)
Di., 21.10.2025, 18.30 – 21.30 Uhr
Bildungshaus, VHS, UG, Raum 13
Leckere Herbstküche mit Wurzelgemüse (25W30971)
Di., 21.10.2025, 18.00 – 21.00 Uhr
Bildungshaus, VHS Kochatelier, OG 1, Raum 6
Vortrag - Nepal (25W10506)
Mi., 22.10.2025, 19.00 – 20.30 Uhr
Backnanger Bürgerhaus, Fritz Schweizer Saal
Excel Grundkurs – Tageskurs (25W50140)
2-mal ab Do., 23.10.2025, 9.00 – 16.00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 9
Lohn- und Gehaltsabrechnung Grundlagen 
Kleingruppe (25W50504)
12-mal ab Do., 23.10.2025, 18.00 – 21.00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 4
Weitere Auskünfte unter: Tel. 07191/9667.0, www.vhs-backnang.de
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Herzliche Einladung zur Seniorenfeier!

Sonntag, 28. September 2025

von 14.00 bis 16.30 Uhr 

in der Mainhardter Wald-Halle

Saalö� nung: 13.30 Uhr

Lesen Sie hierzu auch den Text auf der Innenseite!

Ka� ee und Kuchen

Der SeniorenBus fährt

Veranstalter: 
Gemeinde Mainhardt unter Mitwirkung der Evangelischen Kirchenge-

meinde Mainhardter Wald, der Katholischen Kirchengemeinde Mainhardt 

sowie der neuapostolischen Kirchengemeinde

Nachruf
Die Kirchengemeinde Sulzbach-Spiegelberg trau-
ert um ihren langjährigen Organisten 

Martin Hörger
Herr Hörger war in unserer Kirchengemeinde seit 
gut 20 Jahren als Organist tätig. Wir schätzten seine unkomplizierte, 
einsatzbereite Art und sein virtuoses Orgelspiel. Wir verlieren eine zu-
verlässige Stütze in unserem Organistenteam.

Seinen Angehörigen gilt unser Beileid und Mitgefühl.

Im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde Sulzbach-Spiegelberg
Kirchengemeinderat Sulzbach-Spiegelberg, 
1. Vorsitzende Conny Boitin
Pfarrer Günter Koschel

Lokal werben.
Regional wirken.


